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Zu meiner Zeit als Referendarin in Niedersachsen entschied das die Fachkonferenz.

Das habe ich gefunden:
http://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/themen/schulor…schulverfassung

Zitat

Fachkonferenz

Fachkonferenzen (§ 35 Abs. 1 NSchG) werden an den allgemein bildenden
Schulen von der Gesamtkonferenz für einzelne Unterrichtsfächer oder
Gruppen von Fächern eingerichtet. Sie entscheiden über die
Angelegenheiten, die ausschließlich den jeweiligen fachlichen Bereich
betreffen, insbeson¬dere über die Art der Durchführung der Lehrpläne und
Rahmenrichtlinien sowie die Einführung von Schulbüchern.

Alles anzeigen 
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